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Minderheits- und Kontrollrechte des Nationalrates im europäischen Vergleich 

 
Hauptaufgaben des Parlaments sind die Gesetzgebung sowie die Kontrolle der Regierung 
bzw. der Verwaltung. Das Verfahren selbst sieht dabei sowohl Mehrheits- als auch 
Minderheitsrechte vor. Dies trifft auf die Behandlung von Gesetzesvorschlägen und auf die 
parlamentarische Kontrolle zu. 
 
Die Minderheitsrechte reichen vom Individualrecht jedes Abgeordneten bis zum 
Minderheitsrecht eines Drittels der Mandatare. Sie sind organisch gewachsen und weisen in 
der Regel eine systematische Gliederung sowie eine hierarchische Abstufung auf; d.h., dass 
die Unterstützungserfordernisse von der Bedeutung des jeweiligen Instruments abhängen. 
Hiezu seien einige Beispiele erwähnt: 
 
o So hat ein Abgeordneter das Recht, mündliche Anfragen einzubringen, getrennte 
Abstimmungen zu erwirken, Anträge und Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung zu 
verlangen und Petitionen zu überreichen. 
o 5 Abgeordnete können Gesetzesanträge stellen, Dringliche Anfragen bzw. Anträge 
einbringen sowie Aktuelle Stunden und Kurzdebatten über Anfragebeantwortungen, 
Fristsetzungen und die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen erzwingen. Weiters haben 
mindestens 5 Abgeordnete derselben wahlwerbenden Partei das Recht, sich zu einem 
Parlamentsklub zusammenzuschließen.  
o 20 Abgeordnete können Sonderprüfungen des Rechnungshofes über die Gebarung des 
Bundes erzwingen. Ebenso haben 20 Abgeordnete bzw. alle Abgeordneten eines kleineren 
Klubs (ab 5) die Möglichkeit, eigene Plenarsitzungen zu initiieren. 
o Einem Fünftel der Abgeordneten (37) steht das Recht zu, Abstimmungen über 
Misstrauensanträge bzw. Anträge auf Auflösung des Nationalrates und auf Einsetzung von 
Untersuchungsausschüssen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. 
o Ein Viertel der Mandatare (46) kann ferner eine Sonderprüfung der Bundesgebarung 
durch den Ständigen Unterausschuss des Rechnungshofausschusses durchsetzen. 
o Schließlich kann ein Drittel der Abgeordneten (61) die Einberufung einer Sondertagung 
verlangen und Gesetze beim Verfassungsgerichtshof anfechten. 
 
Der Mehrheit ist u.a. die Beschlussfassung über Ministeranklagen und Misstrauensanträge, 
die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen sowie die Durchführung von 
Volksabstimmungen vorbehalten. 
 
Während insbesondere die Opposition eine zusätzliche Ausweitung der Minderheitsrechte 
anstrebt, sehen Vertreter der Regierungsparteien ein Problem darin, dass einem Abgeordneten 
der Großparteien nur ein Fünftel jener Redezeit zur Verfügung steht, die ein Angehöriger der 
kleinsten Fraktion beanspruchen kann. 
 
Besonders krass ist dieses Missverhältnis bei Fernsehdirektübertragungen, da in der 
Fernsehzeit normalerweise zwar 50 % der BZÖ-Mandatare zum Wort kommen, bei den 
Großparteien hingegen jedoch nur 5 %. Dies ist nicht zuletzt deshalb problematisch, weil in 
der Öffentlichkeit irrtümlich die Zahl der Wortmeldungen der Abgeordneten im Plenum als 
Gradmesser für die Erfüllung ihrer Aufgaben gewertet wird. 
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Eine europaweite Umfrage der Parlamentsdirektion hat ergeben, dass der österreichische 
Nationalrat hinsichtlich der Kontroll- und Minderheitsrechte im Spitzenfeld der europäischen 
Parlamente liegt und unsere Minderheitsrechte besonders stark den Kleinstparteien nützen. So 
bestehen in Österreich großzügige Regelungen hinsichtlich der Unterstützung von Anträgen, 
Dringlichen Anfragen, Durchführung von Aktuellen Stunden sowie bei der Einberufung von 
Sondersitzungen des Nationalrates und einer Reihe anderer Instrumente. 
 
In allen anderen Parlamenten unbekannt ist z.B. das Minderheitsrecht auf Durchführung von 
Sonderprüfungen der Bundesgebarung durch den Rechnungshof sowie durch einen eigenen 
Parlamentsausschuss, auf Durchführung von Kurzdebatten sowie die Einberufung eigener 
Plenartage zur Diskussion von EU-Vorhaben usw.  
 
Darüber hinaus ist bei uns der Zugang zu den Minderheitsrechten für die Mandatare 
wesentlich leichter als bspw. in Deutschland, da die Unterstützungserfordernisse – auch 
prozentuell – wesentlich niedriger sind als im deutschen Bundestag. Außerdem kennt die 
Bundesrepublik eine Reihe der österreichischen Minderheitsrechte überhaupt nicht. 
 
Es seien noch zwei Sonderprobleme erwähnt, nämlich die Einsetzung von 
Untersuchungsausschüssen – die v.a. von der Opposition als Minderheitsrecht verlangt wird – 
und die Redeordnung bzw. Redezeit der einzelnen Abgeordneten. 
 
Minderheitselemente bei Untersuchungsausschüssen sind lediglich in Deutschland vorhanden, 
während in allen übrigen nationalen Parlamenten ein Untersuchungsausschuss der Mehrheit 
vorbehalten ist, sofern dieses Instrument dort überhaupt existiert. Aber selbst jene 
gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Bundestages, die festlegen, dass ein Viertel der 
Abgeordneten die Einrichtung eines solchen Ausschusses verlangen kann, sehen für das 
Untersuchungsthema und für einzelne Verfahrensschritte Mehrheitsbeschlüsse vor. 
 
Die Rederechte der einzelnen Abgeordneten sind in Österreich extrem oppositionsfreundlich 
und begünstigen vor allem die Kleinparteien. Dies zeigt sich besonders deutlich darin, dass in 
Österreich den Regierungsparteien insgesamt sogar weniger Redezeit zur Verfügung steht als 
der Opposition. Im deutschen Bundestag hingegen ist – bei ähnlicher Regierungskonstellation 
und vergleichbaren parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen – die Redezeit der 
Regierungsparteien etwa zweieinhalb Mal so lang wie jene der Oppositionsparteien 
zusammengenommen. Ferner wird in Österreich eine strittige Debatte meist von einem 
Oppositionsredner eröffnet und danach pro und contra gesprochen. Die Rednerreihenfolge in 
Deutschland ergibt sich jedoch automatisch nach der Fraktionsstärke. 
 
Die Geschäftsordnung des Nationalrates ist seit 1996 vier Mal novelliert worden. 
Pikanterweise ist die letzte Änderung der Geschäftsordnung aus dem Jahre 2005, die die 
Einführung von eigenen Europatagen vorsieht, umstritten und wird derzeit nicht angewandt. 
Somit zeigt sich, dass es nicht wichtig ist, wann und wie oft ein Gesetz novelliert wird, 
sondern ob die Änderungen den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen und nicht bloß eine 
Anlassgesetzgebung darstellen. 
 
In diesem Sinne sei auch darauf hingewiesen, dass das Geschäftsordnungsgesetz hohe 
Flexibilität aufweist und im Wege von politischen Vereinbarungen extensiv und großzügig 
ausgelegt wird. Dies ist die einfachste Form, strittige Fragen kurzfristig zu lösen. Es ist 
nämlich zu bedenken, dass die parlamentarischen Spielregeln, wie die Geschäftsordnung 
häufig genannt wird, nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten geändert werden 
können und daher breiter Konsens für jede Novellierung erforderlich ist. 
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Neben einer Neugestaltung der Europadebatten ist derzeit insbesondere die Verlebendigung 
der Fragestunde in Diskussion. Letztere ist sicherlich wünschenswert; ob dies im Wege einer 
Vereinbarung zwischen den Klubs oder durch Gesetzesänderung erfolgen soll, ist 
Geschmackssache. 
 
Zusammenfassend sei angemerkt, dass für eine erfolgreiche Parlamentsarbeit nicht nur der 
Gesetzeswortlaut sondern auch der Geist der Geschäftsordnung und die Konsensbereitschaft 
der Fraktionen entscheidend sind. 
 


